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SITZUNGSNIEDERSCHRIFT DES GEMEINDERATES NR. 7

Am  am Dienstag,  12.  Oktober  2021 um 19:00  Uhr,  ist  im Bürgersaal  im  Vereinshaus von  Schenna, 
Erzherzog Johann Platz Nr.  1, nach Erfüllung der im geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der  
Region  Trentino  –  Südtirol  sowie  in  der  geltenden  Gemeindesatzung  und  Geschäftsordnung  des 
Gemeinderates  enthaltenen  Formvorschriften,  der  Gemeinderat  zu  einer  Sitzung  (Erste  Einberufung) 
einberufen worden.

Anwesend sind:

EA UA EA UA

Annelies Pichler   Andrea Mair   

Barbara Klotzner   Franz Patscheider   

Franz Dapra'   Hannes Dosser   

Irene Theresia Öttl X  Johann Pircher   

Josef Mair   Oswald Zöggeler   

Simone Berta Piffer   Stephan Raffl   

Simon Klotzner   Stefan Wieser   

Walter Dosser     

Den rechtlichen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr Armin Mathà

Die Bürgermeisterin Annelies Pichler übernimmt den Vorsitz, begrüßt die anwesenden Ratsmitglieder und 
erklärt die Sitzung als eröffnet.

Als Stimmzähler dieser Sitzung werden die Ratsmitglieder Simon Klotzner und Hannes Dosser ernannt.

1. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 22.07.2021

Das Protokoll der letzten Gemeinderatssitzung vom 22.07.2021 wurde den einzelnen Gemeinderätinnen 
und Gemeinderäten zugestellt.

Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt kann zur Beschlussfassung übergegangen werden.

Das Protokoll der letzten Gemeinderatssitzung wird  mit 13 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung (Andrea Mair) 
genehmigt.

2. Änderung des Landschaftsplanes - Anpassung der Bestimmungen des Landeschaftsplanes an 
das neue Gesetz Raum und Landschaft L.G. Nr. 9/2018

Die Bürgermeisterin erläutert kurz die Hintergründe und die den Werdegang zu diesem Beschluss. 

Gemeinderat Stefan Wieser erkundigt sich, was im Detail mit den Durchführungsbestimmungen geregelt  
wird  und  warum  die  Gemeinde  vorgeschlagene  Änderungen  im  Beschluss  festhält  und  nicht  in  den 
Bestimmungen  selbst.  Der  Grund  ist,  dass  sich  diese  Änderungsvorschläge  (z.B.  Bienenstände, 
Holzlagerplätze,  Erweiterung von gastgewerblichen Betrieben etc.)  als  eine Art  „politisches Statement“  



verstehen, da sie vom Land zu diesem Zeitpunkt nicht berücksichtigt werden. Das Land wird seinerseits ein 
weiteres  Abänderungsverfahren  einleiten,  mit  dem diese  Punkte  einheitlich  auf  Landesebene geregelt 
werden sollen.

Gemeinderat Franz Patscheider fragt nach, ob man an den Durchführungsbestimmungen inhaltlich etwas 
ändern könne. Der Gemeindesekretär bejaht dies und ergänzt, dass die Bestimmung vollinhaltlich aus den 
bereits  bestehenden  Durchführungsbestimmungen  zum  Bauleitplan  übernommen  wurden.  Tatsächlich 
handelt  es  sich  hier  lediglich  um  eine  Anpassung,  das  heißt  Harmonisierung  der 
Durchführungsbestimmungen  aufgrund  des  Inkrafttretens  des  neuen  Landesgesetzes  Raum  und 
Landschaft.

Gemeinderätin  Barbara  Klotzner  nimmt  Stellung  zu  dem  Zusatz,  wonach  die  Erweiterung  von 
gastgewerblichen Betrieben in den Durchführungsbestimmungen zum Landschaftsplan verankert werden 
soll. Sie kritisiert insbesondere, dass die entsprechende Durchführungsbestimmung der Landesregierung 
sehr unklar geschrieben und formuliert sei und einige Punkte nicht hinnehmbar wären, wie beispielsweise 
die Möglichkeit Betriebe auch auf Zubehörsflächen zu erweitern, und zwar unabhängig von der Widmung.

Außerdem kritisiert sie die Berechnungsmethode der Bruttogeschossflächen.

Barbara  Klotzner  meint  es  sei  grundsätzlich  ein  Widerspruch  zu  den  Grundsätzen,  die  sich  die 
Landesregierung gesetzt hat, feststellbar.  Als Beispiele nennt sie  Energie sparen, Fläche sparen, Betten 
usw. Sie kündigt daher an mit gegen diesen Beschluss stimmen zu wollen.

Gemeinderat  Stephan  Raffl  erkundigt  sich,  ob  es  so  überhaupt  Sinn  mache  einen  Beschluss  zu 
genehmigen, wenn die Gemeinde keinerlei oder kaum Spielraum habe. Der Gemeindesekretär antwortet, 
dass es sich eben nur um eine Harmonisierung der Bestimmungen handelt. Für den Landschaftsschutz sei  
zwar grundsätzlich das Land zuständig, aber auch die Gemeinde habe insofern Spielraum, als dass ihr das 
Initiativrecht für Abänderungen zusteht. 

Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt kann zur Beschlussfassung übergegangen werden. 

Der Beschluss wird mit  11 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung (Simon Klotzner) und 2 Gegenstimmen (Barbara 
Klotzner und Franz Patscheider) genehmigt.

3. Haushaltsvoranschlag 2021 - 2023. Sechste Haushaltsänderung (sofort vollziehbar)

Der  Gemeinsekretär  erklärt  die  einzelnen  Punkte  der  Haushaltsänderung  und  geht  dabei  auf  die 
Einnahmen und Ausgaben sein.
Gemeindereferent Hans Pircher erklärt die geplante Ausgabe betreffend das Mehrzweckfahrzeug für der 
Gemeindebauhof. Dieses Fahrzeug soll die Kehrmaschine im Gemeindebauhof ersetzen und gleichzeitig 
auch für die Schneeräumung im Winter dienen.
Gemeinderat Simon Klotzner erkundigt sich nach den Kosten für das Fahrzeug. Gemeindereferent Hans 
Pircher erklärt, dass es sich hier um ein Basisfahrzeug handelt, welches gegebenenfalls und nach Bedarf  
noch nachgerüstet werden kann.
Gemeinderat Stephan Raffl  erkundigt sich, ob das Gerät noch in diesem Jahr angekauft werden kann. 
Gemeindereferent Pircher antwortet, dass man plane die Vergabe noch innerhalb dieses Jahres zu tätigen, 
allerdings mit relativ langen Lieferzeiten zu rechnen sei.

Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt kann zur Beschlussfassung übergegangen werden. 

Der Beschluss wird einstimmig genehmigt und einstimmig für unverzüglich vollziehbar erklärt.

4. Beitritt zum Südtiroler Auditierungsverfahren für familienfreundliche Gemeinden „FamilyPlus, – 
Familieleben – viverelafamiglia – viverlafamilia“

Die Bürgermeisterin erklärt die Hintergründe zum gegenständlichen Auditierungsverfahren. Dieses Audit 
zielt darauf ab, sämtliche Lebensbereiche zu erarbeiten und auf ihre „Familienfreundlichkeit“ zu überprüfen. 
Schenna bildet dabei eine von sieben Testgemeinden in Südtirol, wobei das Konzept selbst aus Vorarlberg 
stammt. Die Kosten für das Verfahren belaufen sich Euro 1.000,00 jährlich für die kommenden vier Jahre.  
Gemeindereferentin  Simone  Berta  Piffer  erklärt  im  Details  die  Verfahrensschritte  und  Inhalte  des 
Auditierungsverfahrens.

Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt kann zur Beschlussfassung übergegangen werden.

Der Beschluss wird einstimmig genehmigt.



5. Schulzentrum Schenna - Neubau Turnhalle – Grundsatzbeschluss

Die Bürgermeisterin erklärt die Hintergründe zu diesem Grundsatzbeschluss. Ausschlaggebend für diesen 
Beschluss  ist  insbesondere  auch  das  beiliegende  FactSheet,  das  wiederum  auf  einer  Vielzahl  von 
Aussprachen, Lokalaugenscheinen etc. gründet, um die für die Gemeinde Schenna bestmögliche Variante 
für den Neubau einer Turnhalle zu ermitteln.

Gemeinderat  Stefan  Wieser  erkundigt  sich  nach  den  Maßen  der  Turnhalle.  Vizebürgermeister  und 
Gemeindesekretär  antworten,  dass man hier  lediglich  Bezug auf  eine Variante  nehme,  um auf  dieser 
Grundlage in die Ausschreibung gehen zu können. Flächenmäßig und was die geschätzten Kosten betrifft, 
sei die sogenannte Variante V3 („Sinich +“) Grundlage für die Ausschreibung.

Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt kann zur Beschlussfassung übergegangen werden.

Der Beschluss wird einstimmig genehmigt.

6. Mitteilungen und Anfragen

Der gegenständliche Punkt fällt aus.

Nach Abschluss der Tagesordnung und Erörterung aller Diskussionspunkte wird die Sitzung um 20.00 Uhr 
geschlossen.

DIE BÜRGERMEISTERIN               DER GEMEINDESEKRETÄR
       Annelies Pichler  Armin Mathà
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